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In Bea...'1~woJ.'tUl"..g einer .i:n:f:rage der il.0i;,:)n e u wir t h und Genossen 

wegen baldiger Schaffung e1r.es Unfall v-:rhütungsgesei;za~, ·teil t Bundes"­

minister für Land .. • und Fors"tV'lirtschaft T h ODe. mit~, 

"Die.Unfallverhütungsvorschriften eehören zum Reohtsgebiet des 

Dienatnehmerschutzes. S0wei~ es sich um land~· und forstwirtschaftliehe 

Arbeiter und Angestellte -handelt, steht dem Bund. in den Angelegenheiten 

das Dienstnebmerschutzes gemäss Art o12 Abs,l Z.4 des :s.undes-Verfassungs·­

gesetzes in der Fassung von 1929 nur die Ges.e'tzgebur..g über die Grundsätze 

. su, während die Erlassung von 'Ausführungsgesetzen und die Vollziehung 

Landessache ist. Das Landarbeitsgesetz vom 2.6c 1948, BGBl~Nr~l4q, schreibt 

im ~ 72 nur ganz allgemein vor, dass alle erforderlichen Sicherungen gegen 

U~lsgefahr vorz~sehen sir~d, und überlässt es in Abs fl 3 ausdrücklich der 

Auatührungsgesetz~bung, die näheren Bestimmungen über den Dienstnehmer­

schu~z ~u trette~ Die Landarbeitsordnungen haben die allgemeinen Aus­

führungen de!! Gl:'Unisatzgesetzes im Sinneoiner Anregung des Bundes­

ministeriums i!~ 'Land'- und Forstwirtschaft weiter a1-lsgeba.ut, d.och konnten 

aU.ch sie be:i.~ dep Vi el fal t der erforderlichen Si cherhei tsvorschriften nur 

die wichtigsten. konkreten Sch~tz~~8sti,:n:a,u",.;?,,;:>~ ."'.·.',fn8h..rnen. Im § 72 (WierL 

§ 74) der Lart«;lp.z-r,T~,ts<:)rd~ung\;ln werden daher cdie La.lld(~8rc)g::i ~rungen ermä.ch­

tigt, die näheren ~stillimungen im Verordnu.llgswega zu erlassen, wobei die 

gesetzlichen ~er-9.~senvertretung'9n der land·'''' und forstwirtschaftlichen . , - . 

J?j.enstgeber .u1+4 .wt'lstnebmer sowie (mit Aüsnahme von TirQl) die zuständige 

Landesstelle ~r ~'\d- und ForstwirtschaftlichGn Sozia;l versicherungsanstal t 

anzuhören sind~ 

Da ein wirksamer technischer Arbeitsschutz und vor allem ein hin­

reiohender Maschinenschutz nur dalll~ gewährleistet erscheint, wenn im ganzen 

Bundesgebiet mögliohst die gl~ichen Sicherheitsvorschriftan gelten, wie es 

gegenwärtig der Fall ist, hat das 13undesmj.nisterium f.ür Land- und Forstwirt­

schaft in enger F.ühlungnahma mit dem Unfallverhütungsdienst der Land- und 
. . 

Forstwirtschaf'tlichen Sozialversicherungsanstalt einanEntwurf' einer land-

und forstwirtschaftlichen 'Dienstnehmersc!lutzverordnung ausgearbeitet und 
ihn.$llfang Jänner l .. J .. den Ämtern der LandcsrJgJ.:)rungen als Muster für dia 
von· ihnen zu erlassenden Ausf'ührungsverordnungen zu § 72 (~.en' §74) 
der Landarbeltsordnungen zur Verfügung gestellt .. Es kann. daher damit ge­
rechnet werden, dass die Unfallverhütungsvur'schriften der ehemaligen Ba­
rufsgenossenschaften in absehbarer Zeit (lul:ch die erwäh~:d:en Landes\per­
ordnungen über den Dienstnehmerschutz ersetzt werden,," 
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